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§ 169 VersVG
 VersVG - Versicherungsvertragsgesetz

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 23.06.2022

Bei einer Versicherung für den Todesfall ist der Versicherer von der Verp+ichtung zur Leistung frei, wenn derjenige, auf

dessen Person die Versicherung genommen ist, Selbstmord begangen hat. Die Verp+ichtung des Versicherers bleibt

bestehen, wenn die Tat in einem die freie Willensbestimmung ausschließenden Zustand krankhafter Störung der

Geistestätigkeit begangen worden ist.
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